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Von: nord-stream2

Gesendet: Donnerstag, 27. Mai 2021 10:43

An:  IIB4

Betreff: Auswirkungen der Sanktionierung der Schiffe auf die Häfen (Sassnitz, 

Mukran und ggfs. auch wieder Wismar), die von den Schiffen angelaufen 

werden müssen

Lieber  

hier vertraulich die Antwort unserer Legal Abteilung, sollte man gewisse Leute allerdings besser nicht drauf stoßen…

Beste Grüße 
 

Grundsätzlich bedeutet die Sanktionierung der Schiffe, dass U.S. Personen (U.S. Staatsbürger oder U.S. Firmen) 
gegen U.S. Sanktionen verstossen, wenn sie mit diesen Schiffen Transaktionen eingehen z.B. 
Verträge/Geldzahlungen etc. Dies gilt jedoch nicht für Nicht-U.S. Personen, wie z.B. der Fährhafen Sassnitz oder alle 
anderen Nicht-U.S. Bürger oder Firmen. Somit können diese Nicht-U.S. Bürger/Firmen weiterhin mit diesen 
sanktionierten Schiffen Transaktionen etc. eingehen und sie machen sich deshalb unter U.S. Sanktionsgesetzen nicht 
strafbar. Als Beispiel sei hier auch Fortuna erwähnt, welche bereits auf dem letzten Report aufgeführt war. 
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